
■ Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung [1707 A]
eines Beschlusses 

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung

der Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien:
Anpassung der Dokumentation

Vom 19. Juni 2008

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am
19. Juni 2008 beschlossen, die Richtlinien über die Gesund-
heitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten („Ge-
sundheitsuntersuchungs-Richtlinien“) in der Fassung vom 24. Au-
gust 1989 (Bundesarbeitsblatt 1989, Nr. 10), zuletzt geändert am
21. Dezember 2004 (BAnz. 2005 S. 4995) wie folgt zu ändern. 

I.
Teil C „Dokumentation und Auswertung“ wird wie folgt neu ge-
fasst:

„C.
Dokumentation und Auswertung

1. Die Ergebnisse der Anamnese und der Untersuchungen werden
ebenso wie die aufgrund der Gesundheitsuntersuchung ver-
anlassten oder empfohlenen Maßnahmen auf einem Berichts-
vordruck (Anlage 1) dokumentiert; dabei ist auf die Vollstän-
digkeit der Eintragungen zu achten.

2. Der vollständig ausgefüllte Berichtsvordruck verbleibt beim
Arzt.

3. Einzelheiten zum Verfahren und zur Durchführung von Aus-
wertungen der Aufzeichnungen sowie der Evaluation der Maß-
nahmen zur Früherkennung von Krankheiten können durch
den Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt werden.

4. Der zuständige Unterausschuss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses ist berechtigt, Änderungen am Berichtsvordruck
vorzunehmen, deren Notwendigkeit sich aus der praktischen
Anwendung ergibt, soweit dadurch der Berichtsvordruck nicht
in seinem wesentlichen Inhalt geändert wird.“ 

II.
Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Bekannt-
machung im Bundesanzeiger in Kraft.
Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Home-
page des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de
veröffentlicht.
Siegburg, den 19. Juni 2008
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